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D ie Idee für die Kampagne hatte der 
Waldshuter Händler Thomas Wart-
ner, der bereits während der Pan-

demie viele Ideen umgesetzt hat, um mit 
seiner Kundschaft in Kontakt zu bleiben. 
Er hat sich mit Unterstützung der IHK, dem 
Handelsverband Südbaden, der Hand-
werkskammer Konstanz und Vertretern 
der Städte und Gemeinden am Hochrhein, 

Gemeinsam Kunden zurückgewinnen

Acht Städte, eine Onlinekampagne
Trotz weggefallener Corona
regeln fehlen Händlern, 
 Gastronomen, Dienstleistern 
und innerstädtischen Handwer
kern rund ein Drittel der Kunden. 
Eine Online kampagne soll dies 
ändern. Die Aktion startete 
im Mai in WaldshutTiengen, 
Lauchringen, Rheinfelden, Bad 
Säckingen,  Lörrach, St. Blasien, 
 Jestetten und GrenzachWyhlen. 

im Dreiländereck und im Schwarzwald da-
für eingesetzt, bei der Kundenrückgewin-
nung noch enger zusammenzuarbeiten.  
„An jedem Standort geht es uns doch 
gleich – die Schweizer und auch regionale 
Kundschaft fehlen. Aufmerksamkeit im In-
ternet bekommt man nur, wenn man eine 
hohe Reichweite erzielt. Viele Gemeinden 
oder Gewerbevereine können jedoch kein 
großes Werbebudget zur Verfügung stel-
len. Deswegen müssen wir unsere Kräf-
te bündeln. Gemeinsam können wir viel 
mehr erreichen“, sagt Thomas Wartner.
Das sieht auch Silke d‘Aubert so, Wirt-
schaftsförderin in Grenzach–Wyhlen: „Wir 
sind alle von den Auswirkungen durch die 
Pandemie betroffen. Überall zeigt sich, 
dass Menschen noch zurückhaltend sind. 
Sie gehen weniger in die Stadt und für ein 
paar Jeans in den nächsten Ort zu fahren, 
ist für viele undenkbar geworden.“
Die Onlinekampagne ist die Weiterent-
wicklung einer Willkommenskampagne, 
die auf Initiative von Thomas Wartner 
bereits in Waldshut-Tiengen lief. „Unse-
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Setzen sich für belebte Innenstädte ein: Die Projektpartner 
der Onlinekampagne beim Pressetermin Anfang Mai.

re erste Willkommenskampagne war er-
folgreich. Online muss man aber größer 
denken, um eine hohe Aufmerksamkeit 
zu erzielen. Dieser Gedanke war auch 
der Anstoß für den Arbeitskreis und das 
Netzwerk ‚Kunden gewinnen wir gemein-
sam zurück‘. Ich freue mich, dass ich so 
viele Akteure in Innenstädten überzeugen 
konnte, bei der Onlinekampagne mitzu-
machen.“ 

Region als Einheit vermarkten
Die Weiterentwicklung der Kampagne 
wurde von der Agentur Logoslab gemein-
sam mit der Agentur SK one umgesetzt. 
„Wir haben in Waldshut-Tiengen den 
Einbruch der Kundenfrequenz hautnah 
erlebt. Umso mehr freut es uns, dass 
wir auch mit der Weiterentwicklung der 
Idee ‚Willkommenskampagne‘ mit dabei 
sind“, sagen Gilberto Cammisa und Oli-
ver Novak, Geschäftsführer der Agentur 
Logoslab. „Mit unserer Kampagnenbot-
schaft ‚Willkommen‘, möchten wir die 
Region Hochrhein gemeinsam mit dem 
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Dreiländereck und auch dem Südschwarzwald kommunikativ 
stärken und das Bewusstsein, dass die Region als Ganzes ihre 
Angebote und Reize hat, über regionale und nationale Grenzen 
hinaus vermitteln.“ 

Wiedererkennungswert trotz Individualität

Mit einem gemeinsamen Budget von über 25.000 Euro wurden 
Posts und Anzeigen für Facebook und Instagram entwickelt. 
Dabei erhält jede Stadt ein individuelles Layout. Das Design hat 
einheitliche Elemente, bei der Ansprache der Zielgruppen konn-
te aber jede Stadt selbst entscheiden, welche Bilder sie wählt.  
„Manche wollten eher Familien, andere junge oder alte Men-
schen ansprechen. Die Farbgebung wurde entsprechend der 
Stadtfarben angepasst. Im Hintergrund macht die jeweilige 
Stadtkulisse Lust auf Bummeln, Shoppen oder die Freizeitge-
staltung am jeweiligen Standort. Gleichzeitig werden verbin-
dende Kreise auf jedem Layout dargestellt und es gibt Will-
kommensgrüße, die für Wiedererkennungsmerkmale sorgen“, 
erklärt Gilberto Cammisa. 

Online sichtbarer werden,  
neue Zielgruppen erreichen
Die Anzeigen sind seit dem 15. Mai zeitgleich auf Facebook und 
Instagram geschaltet und laufen für einen Monat. Jede Gemeinde 
erhält, entsprechend des eingebrachten Budgets, eine eigens 
definierte Reichweite. 
„Für mich liegen die Vorteile für das Mitwirken in diesem Projekt 
auf der Hand“, ergänzt Silke d‘Aubert. „Wir erhalten eine individu-
elle Darstellung mit einem eigens für uns designten Layout und 
mit der Kampagnensteuerung über die Social-Media-Kanäle errei-
chen wir neue Zielgruppen. Wir werden mit der Teilnahme sicher-
lich mehr Sichtbarkeit auch bei neuen Zielgruppen erlangen und  
hoffen natürlich auf Besuche und Umsätze am gesamten Hoch-
rhein.“  hw

Viel los: Onlinekampagne soll Besucherströme 
in die Innenstädte zurückbringen. (Symbolbild)
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Weitere Stimmen zur 
Onlinekampagne unter 
 www.konstanz.ihk.de 

 5528896 

http://www.konstanz.ihk.de/


Jetzt anmelden 

Unternehmerreise nach Bulgarien

Vom 26. bis 28 September veranstalten die IHK 
Hochrhein-Bodensee zusammen mit der IHK Ulm 

und der IHK-Exportakademie eine Unternehmerreise 
mit den Themen Back-up von Produktion und Lie-
ferketten, Automatisierung sowie Sourcing von IT-
Dienstleistungen in Bulgarien. Anmeldeschluss ist der 
22. Juli, die Teilnahmegebühr beträgt 770 Euro netto.
Über den Wirtschaftsstandort: In Bulgarien herrscht
eine hohe Nachfrage nach neuen Maschinen und Au-
tomatisierungstechnologie. Zugleich entwickelt sich
das Land zu einem IT-Hub, von dessen Know-how auch
baden-württembergische Unternehmen profitieren
können – durch die Auslagerung solcher Dienstleis-
tungen. Bei der Unternehmerinnen- und Unternehmer-
reise nach Sofia werden deshalb die Themen Automa-
tisierung und IT-Nearshoring miteinander verknüpft.
Bulgarien profitiert von einer im EU-Vergleich über-
durchschnittlich guten Einbindung seiner Wirtschaft
in die internationale Wertschöpfung und punktet mit
vergleichsweise günstigen Lohnkosten. Die logistische
Anbindung über den Landweg ermöglicht schnelle Re-
aktionszeiten. Exporteure wiederum profitieren von der
wachsenden Kaufkraft der Bulgaren. Zudem stehen für
viele Investitionen EU-Fördermittel bereit.

Daneben verfügt Bul-
garien über einen sich 
dynamisch entwickeln-
den IT- und IKT-Bereich, 
der sich innerhalb des 
für Unternehmen ver-
trauten Umfeldes der 
EU befindet. Dies ha-
ben bereits namhafte 
deutsche Unternehmen 
erkannt und entsprechen-
de IT-Entwick lungszentren 
 gegründet. Die Outsour-
cing-Industrie in Bulgarien 
ist zudem bereits einer der 
größten Arbeitgeber des Landes. Bulgarische IT-
Dienstleister bieten gerne ihre kompetenten Dienste 
im Rahmen von Nearshoring für internationale Unter-
nehmen an. Hier besteht ein großes Potenzial für deut-
sche Unternehmen auf der Suche nach Lieferanten 
aus dem europäischen Ausland. Angesichts dieser Ent-
wicklungen rücken für Unternehmen auch möglichst 
nahe Produktions- und Lieferantenstandorte wieder 
stärker in den Fokus.  BÖ

Informationen zur Reise  
nach Bulgarien unter 
 www.konstanz.ihk.de  

 5443652 oder bei Uwe Böhm 
Leiter Geschäftsfeld International  

 uwe.boehm@konstanz.ihk.de  
 07622 3907-218 

Unternehmerreise nach Bulgarien
Daneben verfügt Bul-
garien über einen sich 
dynamisch entwickeln-
den IT- und IKT-Bereich, 
der sich innerhalb des 
für Unternehmen ver-für Unternehmen ver-für Unternehmen ver
trauten Umfeldes der 
EU befindet. Dies ha-
ben bereits namhafte 
deutsche Unternehmen 
erkannt und entsprechen-

lungszentren 
gegründet. Die Outsour-gegründet. Die Outsour-gegründet. Die Outsour
cing-Industrie in Bulgarien 
ist zudem bereits einer der 
größten Arbeitgeber des Landes. Bulgarische IT-
Dienstleister bieten gerne ihre kompetenten Dienste Informationen zur Reise 
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http://www.konstanz.ihk.de/
mailto:uwe.boehm@konstanz.ihk.de
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Wirtschaftsbericht Frühjahr 2022

Ukrainekrieg hinterlässt Spuren

Dabei überlagern sich Effekte des Krie-
ges mit den Auswirkungen der noch 
nicht überstandenen Coronapande-

mie“, so Alexander Graf, zuständig für die 
Konjunkturumfrage der IHK. Entsprechend 
gehen die Erwartungen über den weiteren 
Verlauf der Konjunktur bei den Unternehmen 
im IHK-Bezirk zurück und der Konjunkturkli-
maindex in der Region sinkt von 120 Punkten 
zu Jahresbeginn auf aktuell 114 Punkte. 

Geschäftslage
Dabei blieb die Einschätzung der Geschäfts-
lage bei den Betrieben mit einem Wert von 
124 Punkten gegenüber der Befragung zum 
Jahreswechsel (ebenfalls 124 Punkte) noch 
stabil.

Gebremste Entwicklung 
in der Industrie
Die derzeitige Tendenz in den Auftragsein-
gängen aus dem In- und Ausland zeigt sich 
bei jedem zweiten Produktionsbetrieb in 
der Region gleichbleibend. Die Zahl derer, 

die einen fallenden Auftragseingang zu ver-
zeichnen haben, steigt allerdings deutlich 
von 2 Prozent zu Jahresbeginn auf aktuell 
13 Prozent. Der Auslastungsgrad der Kapa-
zitäten im Produktionssektor sinkt leicht auf 
87 Prozent. Regionale Produktionsbetriebe 
kämpfen mit weiter steigenden Produkti-
onskosten. Dies hat auch Folgen für die Er-
tragslage. Diese bezeichnen rund 20 Prozent 
der Betriebe als schlecht. Der Indexwert der 
Lage für das produzierende Gewerbe im IHK-
Bezirk sinkt von 138 auf 132 Punkte. Sie 
bleibt damit insgesamt positiv, zeigt aber 
erste Bremsspuren.

Zurückhaltende Kunden 
Leicht positiver als vor Monaten zeigt sich 
die Einschätzung beim regionalen Handel. 
23 Prozent der Befragten beurteilen ihre 
Lage aktuell als gut, der Großteil (61 Pro-
zent) als befriedigend. Gleichzeitig berichtet 
jeder zweite Händler von gegenüber dem 
Vorjahresquartal gestiegenen Umsätzen. 
Der Lageindex im Handel zeigt sich damit 
verbessert und steigt auf 107 Punkte. Die 

Coronabeschränkungen im Handel sind für 
die Kunden gefallen, die Zurückhaltung beim 
Konsum im regionalen Einzelhandel aber 
noch nicht. Aktuell bezeichnen 56 Prozent 
der Händler das Kaufverhalten ihrer Kun-
den als zurückhaltend, rund ein Drittel als 
saisonüblich.

Dienstleistungsbereich sehr 
unterschiedlich
Der Lageindex im Dienstleistungsbereich 
zeigt sich seit Jahresbeginn stabil bei 122 
Punkten. Dabei hat sich die Zahl der Dienst-
leister, die von einer schlechten Geschäfts-
lage sprechen von 22 auf 18 Prozent verrin-
gert. Gleichzeitig ist aber auch der Anteil 
derer, die ihre Lage als gut einschätzen seit 
Jahresbeginn leicht gesunken. Gleiches gilt 
für den Umsatz, bei dem 21 Prozent einen 
Rückgang und 37 Prozent einen Anstieg 
gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal 
verzeichnen. Zur zweiten Gruppe gehören 
auch diejenigen Dienstleistungsbetriebe, die 
durch die Coronaverordnungen sehr lange 
und sehr deutlich limitiert wurden und nun 

In Folge des seit Ende Februar herrschenden Krieges in der Ukraine verschlechtert sich das Konjunktur
klima in der regionalen Wirtschaft. Besonders deutlich spürbare Preissteigerungen für Energie und 
Rohstoffe sowie Störungen in den Lieferketten werden für die Betriebe zunehmend zur Bedrohung. 

„
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Experten nehmen  
wirtschaftliche Entwicklung 
in den Blick. (Symbolbild)



wieder mehr oder weniger uneingeschränkt 
ihrer Tätigkeit nachgehen dürfen. Im Auf-
tragseingang zeichnet sich bei mehr als 
jedem zweiten Dienstleister momentan 
ein gleichbleibendes Auftragsvolumen ab; 
der Anteil derer mit tendenziell steigendem 
Volumen beträgt rund 20 Prozent, während 
ein Viertel von einem fallenden Auftragsvo-
lumen berichtet.

Erwartungen für 2022
Die Geschäftserwartungen in der Region 
gehen zurück. Aktuell sieht jeder vierte Be-
trieb eine schlechtere Geschäftsentwick-
lung in den nächsten zwölf Monaten voraus. 
Damit hat sich dieser Anteil gegenüber der 
Befragung zu Jahresbeginn beinahe verdop-
pelt. Die Hälfte der Unternehmen erwarten 
einen gleichbleibenden Geschäftsverlauf. 
Unter den Produktionsbetrieben erhöht 
sich der Anteil der Unternehmen, die mit 
schlechteren Geschäften rechnen von null 
auf 16 Prozent. Auf der anderen Seite steigt 
aber auch der Anteil der produzierenden 
Unternehmen, die mit besseren Geschäften 

rechnen von 33 Prozent zu Jahresbeginn auf 
nun 39 Prozent. Im Handel nimmt die Zahl 
der pessimistischen Einschätzungen für die 
kommenden Monate von 30 auf 35 Prozent 
zu, die Zahl derer mit optimistischen Erwar-
tungen geht von 26 auf 20 Prozent zurück. 
Unter den Dienstleistern im Kammerbezirk 
erwartet jeder Zweite gleichbleibende Ge-
schäfte. Die Zahl der Optimisten, die bes-
sere Geschäftsverläufe für die kommenden 
Monate prognostizieren, reduziert sich im 
Dienstleistungsbereich von 37 auf nunmehr 
29 Prozent. Die Investitionsabsichten im In-
land bleiben gegenüber Jahresbeginn stabil. 
Die Zahl der Unternehmen in der Region 
Hochrhein-Bodensee, die Investitionen in 
den kommenden zwölf Monaten planen, 
liegt mit 90 Prozent leicht über dem Wert 
zu Jahresbeginn, wenngleich jedes vierte 
Unternehmen mit einem Rückgang der In-
vestitionssummen rechnet. Dabei weisen 
die Betriebe im Produktionsbereich tenden-
ziell eine größere Investitionsbereitschaft 
auf als die Betriebe im Dienstleistungs- und 
Handelsbereich. Verwendet werden sollen 
die Mittel insbesondere zur Beschaffung 

von Ersatzbedarfen (74 
Prozent), zur Digitalisie-
rung (57 Prozent) sowie 
für den Ausbau von Ener-
gieeffizienz- und Umwelt-
schutzmaßnahmen (44 
Prozent). Bezüglich der 
Beschäftigtenzahlen geht 
der überwiegende Teil 
der Unternehmen in der 
Region – rund 69 Prozent 
– von konstanten Zahlen
in den kommenden zwölf 
Monaten aus. Beinahe je-
des fünfte Unternehmen 
rechnet mit einer tendenziell steigenden 
Belegschaft, aber auch rund 13 Prozent 
schätzen, dass die Beschäftigtenzahl vor 
Ort fallen wird.  AG

Den vollständigen Wirtschaftsbericht 
 inklusive Ausblick auf die Risiken zur 
 wirtschaftlichen Entwicklung und einer 
Erklärung zum Punktesystem finden Sie 
unter  www.konstanz.ihk.de 

 5531500

Alexander Graf, 
Geschäftsfeld  
Standortpolitik

http://www.konstanz.ihk.de/
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Das Engagement der ehrenamtlich Prüfenden für 
Aus- und Weiterbildung ist die tragende Säu-

le des dualen Ausbildungssystems. Um dieses zu 
würdigen, fand im Mai die alljährliche Prüferehrung 
statt. 168 ehrenamtliche Prüfer wurden für ihre 10-, 
15-, 20-, 25-, 30-, 35- und sogar 40- und 45-jährige 
Mitarbeit geehrt. 
Die Ehrungen wurden durch IHK-Präsident Thomas 
Conrady sowie Hauptgeschäftsführer Claudius Marx 
im Konstanzer Konzil feierlich überreicht. Conrady 
dankte den Prüfenden in seiner Begrüßungsrede: „Die 
Ausbildungsleistungen der Wirtschaft und die Arbeit 
der IHK in der beruflichen Bildung wären ohne Ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit undenkbar. Sie investieren 
hierfür das Wertvollste, was Sie haben – nämlich Ihre 
Zeit!“
Aktuell sind rund 1.700 Prüfer ehrenamtlich bei der 
IHK tätig. Sie prüfen Auszubildende in verschiedensten 
Ausbildungsberufen und Fortbildungsabschlüssen. Ei-
nige sind in bis zu sieben Prüfungsausschüssen aktiv.
Wir gratulieren herzlich und bedanken uns für das 
ehrenamtliche Engagement!  JB

Sie möchten IHK-Prüfer werden? Ausführliche 
Informationen und Ansprechpartner finden Sie 
unter  www.konstanz.ihk.de  5092090

60 Prüfer wurden im Konstanzer Konzil für ihr ehrenamtliches Engagement gefeiert.
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Für 20 Jahre geehrt

Alexander Kaeppele 
Ausbildungsleiter / Training Manager 
A. Raymond GmbH & Co. KG

Ich bin nun schon seit 1989 als Ausbilder und Prüfer in 
verschiedenen Unternehmen tätig. Es macht mir immer 
noch unendlich Freude, junge Menschen auf ihre Berufe 
vorzubereiten und zum Abschluss zu bringen. Durch die 
Tätigkeit bleibe ich außerdem selbst immer auf dem 
aktuellen Stand bezüglich der Prüfungsinhalte. Außer-
dem profitiere ich von dem großen Netzwerk der Prüfer 
und Prüferinnen, die in unterschiedlichsten Betrieben, 
Kammern, Verbänden und Hochschulen tätig sind.
Mein täglicher Antrieb ist es, jungen Menschen eine 
Topausbildung zu bieten, um sie nach der erfolgreich 
bestandenen Prüfung als Facharbeiter im Unternehmen 
zu beschäftigen. Wenn ich heute durch die Abteilungen 
der ARaymond gehe, treffe ich an jeder Ecke Fachar-
beiter, Meister und Ingenieure, die ich ausgebildet oder 
geprüft habe. Das motiviert mich, noch viele weitere 
Jahre als Ausbilder und Prüfer tätig zu sein. 

Ehrenamt

IHK ehrt langjährige 
Prüfer

http://www.konstanz.ihk.de/
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Für 40 Jahre geehrt

Elmar Häusler 
früher Veeser Group, danach IHK

Meine Industrieerfahrung, der Kontakt zu anderen 
Betrieben und das Wissen um die Probleme in der 
Produktion sind mein Ansporn, um mich als Prüfer zu 
engagieren. Es ist so wichtig, dass die Unternehmen 
geeignete Mitarbeiter ausbilden und prüfen. Deshalb 
habe ich bei der Entwicklung des Ausbildungsberufs 
zum heutigen Verfahrensmechaniker Kunststoff- und 
Kautschuktechnik mitgewirkt. Dieser Beruf wurde nötig, 
da die Qualitätsanforderungen in dem Bereich stark 
gestiegen waren. Die neue Ausbildung musste natürlich 
nicht nur entwickelt, sondern auch ausgebildet und 
geprüft werden, sodass ich einer der ersten Prüfer in 
dem Bereich bei der IHK Hochrhein-Bodensee wurde. 
Über diesen Kontakt kam ich später als Ausbildungs-
berater zur IHK und habe dort lange Zeit neben allen 
gewerblichen Ausbildungsberufen auch die Berufskraft-
fahrerqualifikation und den Bereich Gefahrgut betreut. 
Zudem bin ich auch immer noch Prüfer bei den Aus- und 
Weiterbildungspädagogen, weil sich da der Kreis wieder 
schließt: Wer gute Fachkräfte ausbilden will, muss auch 
selbst gut dafür qualifiziert sein.

Für 10 Jahre geehrt

Ingrid Böhringer 
Ausbildungsleiterin 
Media Markt Singen  
TV – HiFi – Elektro GmbH

Es ist nach wie vor sehr wichtig, 
dass Betriebe aus- und weiterbil-

den. Als Mitglied des Prüfungsausschusses der IHK 
Hochrhein-Bodensee macht es mich stolz, die Auszubil-
denden zu begleiten und nach bestandener mündlicher 
Prüfung in die Arbeitswelt zu entlassen. In den zehn 
Jahren meiner Prüfertätigkeit habe ich viel erlebt. Da 
waren viele fröhliche, aber auch traurige Momente da-
bei.  Wobei der schönste Satz am Prüfungstag natürlich 
ist: „Sie haben die mündliche Prüfung bestanden“.
In dem Moment merke ich immer, wie glücklich die 
Prüflinge sind und welche Last und Anspannung abfällt. 
Ich freue mich unglaublich für alle, die ihre Prüfung 
bestehen.

mailto:h.betz@fuchs-soehne.de
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IHK WasserstoffForum 

„Was geH2t? – Wasserstoff technologien  
in der Anwendung“

Experten sind sich einig: Um die Energiewende und 
somit eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen, 

muss auch eine Systemintegration von grünem Wasser-
stoff erfolgen. Aber wie soll diese Transformation funk-
tionieren? Welche Hürden birgt der Genehmigungs-
dschungel? Ist der Einsatz wirtschaftlich? Es gibt schon 
viele gute Beispiele aus dem Mobilitätssektor – aber 
wie sieht es in anderen Bereichen aus? Und welche 
Pilotprojekte gibt es gerade in der Region Hochrhein-
Bodensee? Diese Fragen greift die IHK am 29. Juni 
bei ihrem diesjährigen Wasserstoff-Forum auf. Bei 
der Präsenzveranstaltung erörtern unterschiedliche 
Experten, ob der Einsatz von Wasserstofftechnologien 
die alternative Lösung ist, um der Abhängigkeit von 
Primärenergie effizient entgegenzuwirken. Beginn ist 
um 14 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 95 Euro. 

Das IHK Wasserstoff-Forum ist 
ein Baustein der „Woche des 

Wasserstoffs Süd“, die in Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, 
dem Saarland und der Pfalz vom 
25. Juni bis zum 3. Juli stattfin-
det. Das Wasserstoff-Forum der
IHK trägt einen Teil dazu bei, die bereits bestehenden
regionalen Projekte in die Breite zu tragen, um damit
aufzuzeigen, dass der Einsatz von Wasserstofftech-
nologien zwar noch am Anfang steht, auch Hürden zu
bewältigen sind, aber es eben doch geH2t! sp

Informationen zum Veranstaltungs programm 
und zur Anmeldung gibt es unter 

 www.konstanz.ihk.de  143162360 

http://www.konstanz.ihk.de/
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E-Commerce und Webseiten-Check

Unternehmer, die eine Webseite oder 
einen Onlineshop betreiben, sind gut 

gerüstet im digitalen Zeitalter. Doch was 
müssen sie rechtlich beachten, um Abmah-
nungen durch Wettbewerber zu vermeiden 
und Kontrollen durch Aufsichtsbehörden 
erfolgreich meistern zu können? Jan Mor-
genstern, Fachanwalt für IT-Recht und 
Geschäftsführer der Morgenstern Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH, stellt rechtliche 
Stolperfallen vor und erklärt, wie Online-

shops und Webseiten rechtskonform gestal-
tet werden – von der Datenschutzerklärung 
bis zum Newsletterversand.
Die Veranstaltungen finden am 28. Juni am 
IHK-Standort Schopfheim statt, und am  
30. Juni am IHK-Standort Konstanz. Beginn
ist jeweils um 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr
beträgt 90 Euro.  TV

Informationen und Anmeldung unter 
 www.konstanz.ihk.de  143132781

Arbeitsrecht INTENSIV 3

Das Tagesseminar stellt diejenigen Berei-
che des Individualarbeitsrechts syste-

matisch und in komprimierter Form dar, die 
in der betrieblichen Praxis von Bedeutung 
sind – und setzt die Seminare Arbeitsrecht 
INTENSIV 1 und Arbeitsrecht INTENSIV 2 
mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
chronologisch fort. Es baut nicht auf diesen 
Modulen auf.
Zunächst wird die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses durch Aufhebungs- 
beziehungsweise Abwicklungsverträge 
besprochen. Neben deren Inhalt werden 
auch deren steuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Folgen dargestellt. Weiterer 
Schwerpunkt ist die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses. Dabei wird die professionel-
le Vorbereitung und Durchführung dieser 
Maßnahme vertieft. Auch arbeitsgerichtliche 
Auseinandersetzungen und taktische Über-
legungen werden in der Veranstaltung eine 
Rolle spielen.
Es werden die einzuhaltenden Formalien ei-
ner Kündigung, die Regelungen zum Kündi-
gungsschutz der Arbeitnehmer, insbesondere 
nach dem Kündigungsschutzgesetz und die 
verschiedenen Kündigungsarten behandelt. 
Ebenso wird der Sonderkündigungsschutz 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
diskutiert.

Durch das Seminar führt Thomas Daum von 
der Schrade & Partner Rechtsanwälte Part-
mbB. Im Detail geht er auf folgende Themen 
ein:

 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
 Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag
 Inhalt
 Steuerliche Folgen
 Sozialversicherungsrechtliche Folgen
 Kündigung
 Kündigungserklärung (Form, Vertretung, 
Zugang, Anhörung des Betriebsrats)
 Kündigungsfristen
 Weiterbeschäftigungsanspruch
 Gesetzlicher Kündigungsschutz 
 (Kündigungsschutzgesetz,  Personen-, 
Betriebs-, Verhaltensbedingte Kündi-
gung, Außerordentliche Kündigung, 
 Verdachtskündigung, Änderungs-
kündigung, Sonderkündigungsschutz)
 Prozessuale Risiken

Die Veranstaltungen finden am 12. Juli am IHK-
Standort Konstanz statt, und am 14. Juli am 
IHK-Standort Schopfheim. Beginn ist jeweils 
um 9 Uhr, das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 290 Euro. TV

Informationen und Anmeldung unter 
 www.konstanz.ihk.de  14364736

Aktuelle Veranstaltungen

Wirtschaftsrecht  
für Unternehmen
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Weitere  
Seminartermine

Die IHK bietet 2022 noch weite
re Veranstaltungen aus der Reihe 
„Wirtschaftsrecht für Unternehmer“. 
Folgende Termine und Themen sind 
bereits geplant: 

  12./14. Juli 2022:  
Arbeitsrecht INTENSIV 3

  13./15. Sept. 2022:  
Datenschutz im Unternehmen 

  11./13. Okt. 2022:  
Umsatzbesteuerung grenzüber
schreitender Lieferungen D/EUCH 

  19./20. Okt. 2022:  
So komme ich zu meinem 
Geld – (Pro)Aktives Forderungs
management!

  25./27. Okt. 2022:  
Umsatz besteuerung grenz
überschreitende Dienstleistungen 
D/EUCH

  15./17. Nov. 2022:  
Update Arbeitsrecht

  22./ 24.Nov. 2022:  
Update Steuerrecht

Weitere Informationen  
finden Sie unter  

 www.konstanz.ihk.de 
 1661744

http://www.konstanz.ihk.de/
http://www.konstanz.ihk.de/
http://www.konstanz.ihk.de/
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Lehrgänge und Seminare der IHK
Wann? Was? Wo? Euro

Informationen: Konstanz, Tel.: 07531 2860118; Schopfheim, Tel.: 07622 3907266, www.konstanz.ihk.de

Außenwirtschaft

28.06.22 Warenexport in die Schweiz – Web-Seminar 290,00

Existenzgründung

ab 23.06.22 Wirtschaftswissen für Existenzgründer/innen (IHK) – Web-Zertifikatslehrgang 750,00

Finanz und Rechnungswesen

30.06.+15.07.22 Basiswissen Buchführung – Web-Seminar 520,00

Immobilienmanagement

22.06.22 Immobilienfinanzierung – Grundlagen Schopfheim 290,00

30.06+01.07.22 Aufbau und Führung einer Hausverwaltung Schopfheim 520,00

Wirtschaftsrecht für Unternehmer

02.06.22 Arbeitsrecht INTENSIV 2 Schopfheim 290,00

Prüfungslehrgänge

ab 20.06.22 Geprüfte/r Fachwirt/in für Wellness und Beauty Ihringen 4.950,00

ab 20.06.22 Geprüfte/r Wirtschaftsfachwirt/in - Vollzeit Konstanz 3.450,00

Weitere Seminare und Lehrgänge finden Sie unter www.konstanz.ihk.de

http://www.konstanz.ihk.de/
http://www.konstanz.ihk.de/
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Übertragung der Berufszugangs- und Fachkundeprüfungen im Bereich Verkehr und Gefahrgut von 
der IHK Hochrhein-Bodensee auf die IHK Reutlingen

Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee mit Sitz in Konstanz und die 
Indus trie- und Handelskammer Reutlingen mit Sitz in Reutlingen schließen folgende 
 Vereinbarung:

1.  Die IHK Hochrhein-Bodensee überträgt folgende, die ihr für das Gebiet ihres IHK-Bezirks 
zugewiesenen Aufgaben, auf die IHK Reutlingen:
 –  Abnahme der Prüfung Beschleunigte Grundqualifikation für Berufskraftfahrer nach

§ 2 BKrFQG und § 2 BKrFQV,
 –  Abnahme der Fachkundeprüfung für Güterkraftverkehrsunternehmer nach § 5 GBZugV,
 –  Abnahme der Fachkundeprüfung für Taxi- und Mietwagenunternehmer nach § 4 PB-

ZugV,
 –  Abnahme der Prüfung zur Bestellung von Gefahrgutbeauftragten in Unternehmen

nach § 6 GbV sowie
 –  Abnahme der Prüfung zur Bestellung von Gefahrgutfahrern in Unternehmen nach § 5 

Abs. 2 GGbefG und § 14 Abs. 3 GGVSEB. 
2.  Die IHK Reutlingen ist für die Durchführung der oben genannten Prüfungen ent-

sprechend den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der jeweils gültigen Zustän-
digkeitsverordnung des Landes Baden-Württemberg auch für den Bezirk der IHK
Hochrhein-Bodensee verantwortlich. Sie deckt ihre sachlichen und personellen
 Betriebskosten für die Prüfungsverfahren durch Gebühren, die sie selbst beschließt
und einnimmt.

3.  Mit Inkrafttreten der Vereinbarung wechselt die Zuständigkeit für die Aufgaben-
wahrnehmung von der IHK Hochrhein-Bodensee auf die IHK Reutlingen. 

4.  Diese Vereinbarung tritt am 1. Juli 2022 in Kraft, wenn die Aufgaben- und Zuständig-
keitsübertragung und der Zeitpunkt des Inkrafttretens zuvor von der IHK Reutlingen
sowie der IHK Hochrhein-Bodensee unter Hinweis auf die Genehmigung des Minis-
teriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg bekannt gemacht
wurde. 

5.  Diese Vereinbarung gilt unbefristet. In den ersten drei Jahren ist sie unkündbar, danach 
kann sie von den vertragsschließenden IHKs unter Einhaltung einer einjährigen Frist zum 
Jahresende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

IHK Hochrhein-Bodensee
Konstanz, den 20. Mai 2022 

gez. gez.
Thomas Conrady Prof. Dr. Claudius Marx
Präsident  Hauptgeschäftsführer 

IHK Reutlingen
Reutlingen, den 13. Mai 2022 

gez. gez.
Christian O. Erbe  Dr. Wolfgang Epp
Präsident  Hauptgeschäftsführer 

Der zugrundeliegende Beschluss der Vollversammlung vom 11. April 2022 wurde vom Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg mit Schreiben vom 18. Mai 
2022 unter dem Aktenzeichen WM42-42-367/89 genehmigt. 

Ausgefertigt, Konstanz, den 20. Mai 2022 

gez. gez.
Thomas Conrady Prof. Dr. Claudius Marx
Präsident Hauptgeschäftsführer

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Prüfungsordnung der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee  
für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen

Die IHK Hochrhein-Bodensee erlässt aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschus-
ses vom 12. Mai 2022 gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 
15. Dezember 2021 (BAnz AT 2. Februar 2022 S3) als zuständige Stelle gem. § 56 Abs. 1 Satz 
2 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 Satz 1 und § 79 Abs. 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes
(BBiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBI. I S. 920), zuletzt geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBI. I S. 591) folgende Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen, die für die Durchführung von Prüfungen
nach den aufgrund des § 30 Abs. 5 BBiG erlassenen Rechtsverordnungen über den Nachweis 
über den Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
– AEVO-Prüfungen – entsprechend anzuwenden ist: 

Inhaltsverzeichnis
Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse
§ 1 Errichtung
§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen und Prüferdelegationen
§ 2a Prüferdelegationen
§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
§ 5 Geschäftsführung
§ 6 Verschwiegenheit

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung
§ 7 Prüfungstermine
§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung
§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen
§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge
§ 11 Prüfungsgebühr

Dritter Abschnitt: Durchführung der Fortbildungsprüfung
§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache
§ 13 Gliederung der Prüfung
§ 14 Prüfungsaufgaben
§ 15 Nachteilsausgleich für behinderte Menschen
§ 16 Nichtöffentlichkeit
§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
§ 18 Ausweispflicht und Belehrung
§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses
§ 21 Bewertungsschlüssel
§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über das Bestehen oder Nichtbestehen
§ 24 Prüfungszeugnis
§ 25 Bescheid über nicht bestandene Prüfung

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung
§ 26 Wiederholungsprüfung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen
§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung
§ 28 Prüfungsunterlagen
§ 29 Inkrafttreten

Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1 Errichtung
(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fortbildung errichtet die 

IHK Hochrhein-Bodensee Prüfungsausschüsse (§ 56 Abs. 1 S. 1 BBiG). Mehrere Indus-
trie- und Handelskammern können bei einer von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüs-
se errichten (§ 39 Abs. 1 S. 2 BBiG).

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Abs. 2 BBiG nehmen die
 Prüfungsleistungen ab.

(3) Soweit die Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsord-
nungen (§ 53 e Abs. 1 BBiG) oder die Fortbildungsprüfungsregelungen nach § 54 BBiG 
selbstständige Prüfungsteile beinhalten, können zur Durchführung der Teilprüfungen
eigene Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen gebildet werden.

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, sofern in einer Anlage zur Prü-

fungsordnung für bestimmte Prüfungsausschüsse keine höhere Anzahl festgelegt
ist. Die Mitglieder von Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der

 Prüfungsleistungen unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Mitglieder 
müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen 
geeignet sein (§ 40 Abs. 1 Satz 2 BBiG).

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Person, die als Lehrkraft im beruf-
lichen Schul- oder Fortbildungswesen tätig ist, angehören. Mindestens zwei Drittel der 
Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
sein (§ 40 Abs. 2 S. 1 und 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder werden von der IHK Hochrhein-Bodensee für eine einheitliche Periode,
längstens für fünf Jahre berufen (§ 40 Abs. 3 S. 1 BBiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der IHK Hochrhein-
Bodensee bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 S. 2 BBiG).

(5) Lehrkräfte im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen werden im Einvernehmen mit 
der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 S. 3 
BBiG entsprechend). Soweit es sich um Lehrkräfte von Fortbildungseinrichtungen han-
delt, werden sie von den Fortbildungseinrichtungen benannt.

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der IHK
Hochrhein-Bodensee gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die IHK
Hochrhein-Bodensee insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Abs. 3 S. 4 BBiG).

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer Berufung
Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 Abs. 3 S. 5 BBiG).

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen
(§ 40 Abs. 2 S. 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberechtigten sind
über die Anzahl und die Größe der einzurichtenden Prüfungsausschüsse sowie über
die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren Prüfenden zu unterrichten. Die
Vorschlagsberechtigten werden von der IHK Hochrhein-Bodensee darüber unterrichtet, 
welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
sowie weiteren Prüfenden berufen wurden (§ 40 Abs. 5).

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeit-
versäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 
angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der IHK Hochrhein-Bodensee 
mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. Die Entschädigung
für Zeitversäumnis hat mindestens im Umfang von § 16 des Justizvergütungs- und
Entschädigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu erfolgen (§ 40 Abs. 6
BBiG).

(11) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die erfor-
derliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann 
(§ 40 Abs. 7 BBiG).

§ 2a Prüferdelegationen
(1) Die IHK Hochrhein-Bodensee kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Prüfungs-

ausschusses die Abnahme und die abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen
auf Prüferdelegationen übertragen.

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absätze 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der Prüferdelegationen haben 
Stellvertreter/Stellvertreterinnen (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, deren 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen sowie weitere Prüfende sein, die durch die IHK
Hochrhein-Bodensee nach § 40 Absatz 4 BBiG berufen worden sind. Für die Berufun-
gen gilt § 2 Absätze 3 bis 8 entsprechend. Die Berufung weiterer Prüfender kann auf
bestimmte Prüf- oder Fachgebiete beschränkt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt entsprechend.
(5) Die IHK Hochrhein-Bodensee hat vor Beginn der Prüfung über die Bildung von Prüferde-

legationen, über deren Mitglieder sowie über deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
zu entscheiden. Prüfende können Mitglieder mehrerer Prüferdelegationen sein. Sind ver-
schiedene Prüfungsleistungen derart aufeinander bezogen, dass deren Beurteilung nur 
einheitlich erfolgen kann, so müssen diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden 
abgenommen werden.

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsbewerberinnen/Prü-

fungsbewerber nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind:
1. Verlobte,
2. Ehegatten,
3. eingetragene Lebenspartner,
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
5. Geschwister,
6. Kinder der Geschwister,
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
8. Geschwister der Eltern,

Der Berufsbildungsausschuss der IHK Hochrhein-Bodensee hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2022 die Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen und die 
Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen an die vom Bundesinstitut für Berufsbildung am 15. Dezember 2021 beschlossene Änderung der Musterprüfungsordnung unter 
§ 2 Abs. 1 angepasst.
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9.  Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pfle-
gekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn
1.  in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder die 

Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
2.  in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch

Annahme als Kind erloschen ist;
3.  im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern diePer-

sonen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.
(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Prüferdelegation nach

Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 gegeben sind, ist dies der IHK Hochrhein-Bodensee mitzuteilen, während der
Prüfung dem Prüfungsausschuss oder den anderen Mitgliedern der Prüferdelegation.
Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die IHK Hochrhein-
Bodensee, während der Prüfung der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation. Im
letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen
dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung des 
Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer zu prüfenden Person das Vorliegen 
eines solchen Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der IHK Hochrhein-
Bodensee mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss oder der Prüferde-
legation. Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Personen, die gegenüber der zu prüfenden Person Arbeitgeberfunktionen innehaben, sollen, 
soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken.

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungs-
ausschusses nicht möglich ist, kann die IHK Hochrhein-Bodensee die Durchführung der 
Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen Prüfungsausschuss übertragen. Er-
forderlichenfalls kann eine andere Industrie- und Handelskammer ersucht werden, die
Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung 
aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. Wenn in den Fällen der Absätze
1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung der Prüferdelegation nicht möglich ist, kann
der Prüfungsausschuss die Durchführung der Prüfung auf eine andere Prüferdelegation 
übertragen oder die Prüfung selbst abnehmen.

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein weiteres

Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Abs.
1 BBiG).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 
drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag (§ 41 Abs.
2 BBiG).

(3) Für Prüferdelegationen gelten Absatz 2 Sätze 1 und 2 entsprechend.

§ 5 Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Prüfungs-

ausschuss bei der IHK Hochrhein-Bodensee. Einladungen (Vorbereitung, Durchführung, 
Nachbereitung), Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse werden im Einver-
nehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 
einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann
ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der IHK
Hochrhein-Bodensee mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes
Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem Vorsitz zu un-
terzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberührt.

(4) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend. Die Sitzungsprotokolle sind von
allen Mitgliedern der Prüferdelegation zu unterzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem Berufsbil-
dungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferdelegation und 
sonstige mit der Prüfung befasste Personen über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit 
gegenüber Dritten zu wahren.

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 7 Prüfungstermine
(1) Die IHK Hochrhein-Bodensee legt die Prüfungstermine je nach Bedarf fest. Die Termine sol-

len nach Möglichkeit mit den betroffenen Fortbildungseinrichtungen abgestimmt werden.
(2) Die IHK Hochrhein-Bodensee gibt die Prüfungstermine einschließlich der Anmeldefris-

ten in geeigneter Weise öffentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist 
bekannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, kann die IHK Hochrhein-Bodensee die
Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche überregionale
Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende überregional abgestimmte Prüfungs-
tage anzusetzen.

§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich nach den von der IHK Hochrhein-

Bodensee bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. Dem Antrag auf Zulassung
sind beizufügen.
1. Angaben zur Person und
2. Angaben über die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Voraussetzungen.

(2) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung ist die  Industrie- und Han-
delskammer, in deren Bezirk die Prüfungsbewerberin/der Prüfungsbewerber
a) an einer Maßnahme der Fortbildung teilgenommen hat oder
b)  in einem Arbeitsverhältnis steht oder selbstständig tätig ist oder
c) seinen/ihren Wohnsitz hat.

(3) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Zulassungsvoraussetzungen einer Fort-
bildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBiG), einer Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53 e Abs. 
1 BBiG) oder einer Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG erfüllt.

(4) Sofern die Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnung 
(§ 53 e Abs. 1 BBiG) oder eine Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG Zulas-
sungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der
Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichtigen (§ 55 BBiG).

§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen
(1) Die zu prüfende Person ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandtei-

le durch die IHK Hochrhein-Bodensee zu befreien, wenn sie eine andere vergleichbare
Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 
einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur
Fortbildungsprüfung innerhalb von zehn Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der
anderen Prüfung erfolgt (§ 56 Abs. 2 BBiG).

(2) Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind zusammen mit dem Zulassungs-
antrag schriftlich bei der IHK Hochrhein-Bodensee zu stellen. Die Nachweise über Befrei-
ungsgründe im Sinne von Abs. 1 sind beizufügen.

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge
(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von Prüfungsbestandteilen entscheidet

die IHK Hochrhein-Bodensee. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Be-
freiungsgründe nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 Abs.
1 BBiG).

(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind 
der Prüfungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter Angabe des Prüfungs-
tages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Die Ent-
scheidungen über die Nichtzulassung und über die Ablehnung der Befreiung sind der Prü-
fungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber schriftlich mit Begründung bekannt zu geben.

(3) Die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen können von der IHK
Hochrhein-Bodensee bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen wer-
den, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben ausgesprochen 
wurde.

§ 11 Prüfungsgebühr
(1) Die zu prüfenden Person hat die Prüfungsgebühr nach Aufforderung an die IHK Hoch-

rhein-Bodensee zu entrichten. Die Höhe der Prüfungsgebühr bestimmt sich nach der
Gebührenordnung der IHK Hochrhein-Bodensee.

Dritter Abschnitt: Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache
(1) Sofern für einen Fortbildungsabschluss weder eine Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1

BBiG) noch eine Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53 e Abs. 1 BBiG) erlassen worden 
ist, regelt die IHK Hochrhein-Bodensee die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses,
Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfungen, die Zulassungsvoraussetzungen sowie
das Prüfungsverfahren durch Fortbildungsprüfungsregelungen nach § 54 BBiG.

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die  Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1
BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53 e Abs. 1 BBiG) oder die Fortbildungs-
prüfungsregelung nach § 54 BBiG etwas anderes vorsieht.

§ 13 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 1 BBiG), 
den Anpassungsfortbildungsordnungen (§ 53 e Abs. 1 BBiG) oder den Fortbildungsprüfungs-
regelungen nach § 54 BBiG (Prüfungsanforderungen).

§ 14 Prüfungsaufgaben
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforderungen die

Prüfungsaufgaben.
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der IHK Hochrhein-

Bodensee erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu über-
nehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen 
wurden, die entsprechend § 2 Abs. 2 zusammengesetzt sind und die IHK Hochrhein-
Bodensee über die Übernahme entschieden hat.

§ 15 Nachteilsausgleich für behinderte Menschen
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 
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Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmet-
scher für hörbehinderte Menschen (§ 65 Abs. 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit dem 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 8 Abs. 1) nachzuweisen.

§ 16 Nichtöffentlichkeit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter und Vertreterinnen der obersten Bundes- und 
Landesbehörden, der IHK Hochrhein-Bodensee sowie die Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses der IHK Hochrhein-Bodensee können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder 
die Prüferdelegation kann im Einvernehmen mit der IHK Hochrhein-Bodensee andere Perso-
nen als Gäste zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss durch-

geführt.
(2) Die IHK Hochrhein-Bodensee regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die

Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig und
nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden.

(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von der zu prüfenden Person ausdrücklich
gegenüber der Aufsicht, dem Vorsitz oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten
Prüfenden gerügt werden. Entstehen durch die Störungen erhebliche Beeinträchtigun-
gen, entscheidet der Prüfungsausschuss, die Prüferdelegation oder die mit der Prüfungs-
abnahme beauftragten Prüfenden über Art und Umfang von geeigneten Ausgleichsmaß-
nahmen. Bei der Durchführung von schriftlichen Prüfungen kann die Aufsicht über die
Gewährung einer Zeitverlängerung entscheiden.

(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der 
Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nicht-
teilnahme zu belehren.

§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
(1) Unternimmt es eine zu prüfende Person, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet sie/er Beihilfe
zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung 
vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine zu prüfende Person eine Täuschungs-
handlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt
von der Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Die zu prüfenden Person
setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffene
Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, ins-
besondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prüfungsausschuss oder 
die Prüferdelegation den Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit „ungenügend“
(= 0 Punkte) bewerten. Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme 
und abschließenden Bewertung übertragen worden sind, kann die Prüferdelegation die 
Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.

(4) Behindert eine zu prüfende Person durch ihr Verhalten die Prüfung so, dass die
 Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist sie von der Teilnah-
me auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung
oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten Prüfenden getroffen werden.
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für die zu prüfende Person hat der
Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelega-
tion nach den Absätzen 3 und 4 ist die zu prüfende Person zu  hören.

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1) Die zu prüfende Person kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung (bei

schriftlichen Prüfungen vor Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben) durch schriftliche Er-
klärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt die zu prüfende Person einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte
selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nicht-
teilnahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar
abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenstän-
dig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die zu prüfende Person an
der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet.

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist 
die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung  
des Prüfungsergebnisses

§ 21 Bewertungsschlüssel

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Punkte Note als Dezimalzahl Note in Worten Definition

100 1,0 sehr gut eine Leistung, die den 
Anforderungen in
besonderem Maß 
entspricht

98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5 gut eine Leistung, die den 
Anforderungen voll 
entspricht90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5 befriedigend eine Leistung, die den 
Anforderungen im All-
gemeinen entspricht78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4

65 und 66 3,5 ausreichend eine Leistung, die 
zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den 
Anforderungen noch 
entspricht

63 und 64 3,6

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48 und 49 4,5 mangelhaft eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch 
erkennen lässt, dass 
gewisse Grundkennt-
nisse noch vorhanden 
sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Punkte Note als Dezimalzahl Note in Worten Definition

34 und 35 5,2 mangelhaft eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch 
erkennen lässt, dass 
gewisse Grundkennt-
nisse noch vorhanden 
sind

32 und 33 5,3

30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5 ungenügend eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht und bei der 
selbst Grundkenntnis-
se fehlen 

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermitt-
lung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über

1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst abgenommen hat,
2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie
3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung.
Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisniederschriften nach § 23.

(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, von denen
befreit worden ist (§ 9), außer Betracht.

(3) Nach § 47 Abs. 2 S. 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben können 
automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenaus-
wahlgremium festgelegt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die
Ergebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen.

(4) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich die Abnahme
und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleistungen, deren Bewer-
tung unabhängig von der Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, 
dass zwei seiner oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbständig und unabhän-
gig bewerten. Weichen die auf der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um nicht mehr als 
10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so errechnet sich die endgültige
Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer größeren Abwei-
chung erfolgt die endgültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied 
des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation.

(5) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Abs. 2 BBiG können zur Be-
wertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche
Stellungnahmen Dritter einholen.

(6) Im Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für 
die Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten. Die Beauftragung erfolgt nach den Ver-
waltungsgrundsätzen der IHK Hochrhein-Bodensee. Personen, die nach § 3 von der Mitwir-
kung im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gutachter tätig werden.

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den
Formularen der IHK Hochrhein-Bodensee zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des
Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation zu unterzeichnen und der IHK Hoch-
rhein-Bodensee unverzüglich vorzulegen.

(2) Die Prüfung ist vorbehaltlich der Fortbildungsregelungen nach §§ 53, 53 e, 54 BBiG
insgesamt bestanden, wenn in jedem der einzelnen Prüfungsbestandteile mindestens
ausreichende Leistungen erbracht worden sind.

(3) Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der 
Prüfung mitgeteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. 
Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleis-
tung getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern
(unverzüglich) zu treffen und der zu prüfenden Person mitzuteilen.

(4) Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält die zu prüfende Person Bescheid, wenn für 
den Prüfungsteil ein eigener Prüfungsausschuss gemäß § 1 Abs. 3 gebildet werden kann.

§ 24 Prüfungszeugnis
(1) Über die Prüfung erhält die zu prüfende Person von der IHK Hochrhein-Bodensee ein

Zeugnis (§ 37 Abs. 2 BBiG).
(2) Das Prüfungszeugnis enthält die in der jeweiligen Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1

BBiG), Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53 e Abs. 1 BBiG) oder Fortbildungsprüfungs-
regelung nach § 54 BBiG vorgesehenen Angaben. Die Zeugnisse können zusätzliche
nicht amtliche Bemerkungen zur Information (Bemerkungen) enthalten, insbesondere
über die Zuordnung des erworbenen Abschlusses in den Deutschen Qualifikationsrah-
men oder auf Antrag der geprüften Person über während oder anlässlich der Ausbildung 
erworbene besondere oder zusätzliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der zu prüfenden Person eine englischsprachige und eine
französischsprachige Übersetzung beizufügen (§ 37 Abs. 3 S. 1 BBiG).

§ 25 Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält die zu prüfende Person von der IHK Hochrhein-Bo-

densee einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Prüfungsleistungen in 
einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden müssen (§ 26 Abs. 2 bis 3). 
Die von der IHK Hochrhein-Bodensee vorgeschriebenen Formulare sind zu verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß §  26 ist hinzuweisen.

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

§ 26 Wiederholungsprüfung
(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden.

Ebenso können Prüfungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden,
wenn ihr Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zu einem weiteren Prüfungsteil ist. 
Es gelten die in der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat die zu prüfende Person bei nicht bestandener Prüfung in einer selbstständigen Prü-
fungsleistung (§ 20 Abs. 2 S. 2) mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist
diese auf Antrag der zu prüfenden Person nicht zu wiederholen, sofern die zu prüfende 
Person sich innerhalb von zwei Jahren – gerechnet vom Tage der Feststellung des Er-
gebnisses der nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die 
Bewertung einer selbstständigen Prüfungsleistung (§ 20 Abs. 2 S. 2) ist im Rahmen der 
Wiederholungsprüfung zu übernehmen.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden.

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der IHK Hochrhein-Bodensee 
sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewerberin/den Prüfungsbewerber 
bzw. die zu prüfende Person mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 70 VwGO zu versehen.

§ 28 Prüfungsunterlagen
(1) Auf Antrag ist der zu prüfenden Person binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur

Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften gemäß § 23 Abs. 115
Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungs-
bescheides nach § 24 Abs. 1 bzw. § 25 Abs. 1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird 
durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur
Archivierung bleiben unberührt.

§ 29 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungs-
ordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen außer Kraft. 

Konstanz, den 16. Mai 2022 
IHK Hochrhein-Bodensee 

gez.  gez. 
Der Präsident  Der Hauptgeschäftsführer
Thomas Conrady Prof. Dr. Claudius Marx 

Die Prüfungsordnung der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee für die Durch-
führung von Fortbildungsprüfungen wurde am 18. Mai 2022 gemäß § 56 Absatz 1 i.V.m. § 47 
Absatz 1 BBiG vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg 
genehmigt. 

Stuttgart, den 18. Mai 2022 
Az: WM42-42-702/1 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg 

gez. 
Klaus Fingerhut 
Ministerialrat 

Die vorstehende Prüfungsordnung der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee für 
die Durchführung von Fortbildungsprüfungen wird hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt 
„Wirtschaft im Südwesten“ veröffentlicht. 

Konstanz, den 19. Mai 2022 
IHK Hochrhein-Bodensee

gez. gez.
Der Präsident Der Hauptgeschäftsführer
Thomas Conrady Prof. Dr. Claudius Marx 
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Prüfungsordnung der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee für die Durchführung 
von Abschluss- und Umschulungsprüfungen 

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 12. Mai 2022 gemäß den 
Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 15. Dezember 2021 (BAnz AT 2. Fe-
bruar 2022 S3) erlässt die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee als zuständige 
Stelle nach § 47 Absatz 1 Satz 1und § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBI. I S. 920), zuletzt geändert durch 
Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBI. I S. 591) die folgende Prüfungsordnung für 
die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen:

Inhaltsverzeichnis
Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen
§ 1 Errichtung
§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen
§ 2a  Prüferdelegationen
§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
§ 5 Geschäftsführung
§ 6 Verschwiegenheit

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung
§ 7 Prüfungstermine
§ 8 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- und Umschulungsprüfung
§ 9  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden 

Teilen
§ 10 Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger Bildungsgänge
§ 11 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen
§ 12 Zulassung zur Prüfung
§ 13 Entscheidung über die Zulassung

Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung
§ 14 Prüfungsgegenstand
§ 15 Gliederung der Prüfung
§ 16 Besondere Verhältnisse behinderter Menschen
§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der Umschulungsprüfung
§ 18 Prüfungsaufgaben
§ 19 Nichtöffentlichkeit
§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
§ 21 Ausweispflicht und Belehrung
§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung  
des Prüfungsergebnisses
§ 24 Bewertungsschlüssel
§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen
§ 27 Prüfungszeugnis
§ 28 Bescheid über nicht bestandene Prüfung

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung
§ 29 Wiederholungsprüfung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen
§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung
§ 31 Prüfungsunterlagen
§ 32 Prüfung von Zusatzqualifikationen
§ 33 Inkrafttreten

Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1 Errichtung

(1) Die IHK Hochrhein-Bodensee errichtet für die Durchführung der Abschluss- und Umschu-
lungsprüfungen Prüfungsausschüsse (§ 39 Absatz 1 Satz 1/§ 62 Absatz 3 Satz 1 BBiG).

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG nehmen die Prü-
fungsleistungen ab.

(3) Für einen Ausbildungsberuf können bei Bedarf, insbesondere bei einer großen Anzahl
von Prüflingen und bei besonderen Anforderungen in der Ausbildungsordnung, mehrere 
Prüfungsausschüsse errichtet werden.

(4) Mehrere Industrie- und Handelskammern können bei einer von ihnen gemeinsame Prü-
fungsausschüsse errichten (§ 39 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, sofern in einer Anlage zur Prü-

fungsordnung für bestimmte Prüfungsausschüsse keine höhere Anzahl festgelegt ist.
Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im
Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden
Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Be-
auftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 Satz 1 und 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder werden von der IHK Hochrhein-Bodensee für eine einheitliche Periode,
längstens für fünf Jahre berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 BBiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der IHK Hochrhein-
Bodensee bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitneh-
mern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 2 BBiG).

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen werden im Einvernehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 3 BBiG).

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der IHK
Hochrhein-Bodensee gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die IHK
Hochrhein-Bodensee insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Absatz 3 Satz 4 BBiG).

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer Berufung
Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 Absatz 3 Satz 5 BBiG).

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stellvertreterinnen/Stellvertreter (§ 40
Absatz 2 Satz 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberechtigten sind
über die Anzahl und die Größe der einzurichtenden Prüfungsausschüsse sowie über
die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren Prüfenden zu unterrichten. Die
Vorschlagsberechtigten werden von der IHK Hochrhein-Bodensee darüber unterrichtet, 
welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
sowie weiteren Prüfenden berufen wurden.

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeit-
versäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine
angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der IHK Hochrhein-Bodensee
mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. Die Entschädigung für 
Zeitversäumnis hat mindestens im Umfang von § 16 des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 BBiG).

(11) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die erfor-
derliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann 
(§ 40 Absatz 7 BBiG).

§ 2 a Prüferdelegationen
(1) Die IHK Hochrhein-Bodensee kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Prüfungs-

ausschusses die Abnahme und die abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen
auf Prüferdelegationen übertragen.

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absätze 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der Prüferdelegationen haben 
Stellvertreter/Stellvertreterinnen (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, deren 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen sowie weitere Prüfende sein, die durch die IHK
Hochrhein-Bodensee nach § 40 Absatz 4 BBiG berufen worden sind. Für die Berufun-
gen gilt § 2 Absätze 3 bis 8 entsprechend. Die Berufung weiterer Prüfender kann auf
bestimmte Prüf- oder Fachgebiete beschränkt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt entsprechend.
(5) Die IHK Hochrhein-Bodensee hat vor Beginn der Prüfung über die Bildung von Prüferde-

legationen, über deren Mitglieder sowie über deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
zu entscheiden. Prüfende können Mitglieder mehrerer Prüferdelegationen sein. Sind ver-
schiedene Prüfungsleistungen derart aufeinander bezogen, dass deren Beurteilung nur 
einheitlich erfolgen kann, so müssen diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden 
abgenommen werden.

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüflinge nicht mitwirken. Ange-

hörige im Sinne des Satz 1 sind:
1. Verlobte,
2. Ehegatten,
3. eingetragene Lebenspartner,
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
5. Geschwister,
6. Kinder der Geschwister,
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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8. Geschwister der Eltern,
9.  Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 

Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pfle-
gekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn
1.  in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder 

die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
2.  in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch

Annahme als Kind erloschen ist;
3.  im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die

Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.
(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Prüferdelegation nach

Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Ab-
satz 1 gegeben sind, ist dies der IHK Hochrhein-Bodensee mitzuteilen, während der
Prüfung dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die IHK Hochrhein-Bodensee, während der Prüfung 
der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation. Im letzteren Fall darf das betroffene
Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung und Be-
schlussfassung nicht zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung des 
Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das Vorliegen eines sol-
chen Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der IHK Hochrhein-Bodensee 
mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation.
Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Ausbilderinnen/Ausbilder des Prüflings sollen, soweit nicht besondere Umstände eine
Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken.

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungs-
ausschusses nicht möglich ist, kann die IHK Hochrhein-Bodensee die Durchführung der 
Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen Prüfungsausschuss übertragen. Er-
forderlichenfalls kann eine andere Industrie- und Handelskammer ersucht werden, die
Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung 
aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. Wenn in den Fällen der Absätze 1 
bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung der Prüferdelegationen nicht möglich ist, kann
der Prüfungsausschuss die Prüfung selber durchführen oder die Durchführung der Prü-
fung auf eine andere Prüferdelegation übertragen.

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt und ein weiteres

Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stellver-
tretende Mitglied sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Absatz
1 BBiG).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens
drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag (§ 41 Absatz 2 BBiG).

(3) Für Prüferdelegationen gilt Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 entsprechend.

§ 5 Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Prüfungs-

ausschuss bei der IHK Hochrhein-Bodensee. Einladungen, (Vorbereitung, Durchführung, 
Nachbereitung), Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse werden im Einver-
nehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 
einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann
ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der IHK
Hochrhein-Bodensee mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes
Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll.

(3) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend.
(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem Vorsitz zu un-

terzeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt.
(5) Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungsprotokolle von allen Mitgliedern zu unterzeich-

nen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem Berufsbil-
dungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferdelegation und 
sonstige mit der Prüfung befassten Personen über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit 
gegenüber Dritten zu wahren.

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung

§ 7 Prüfungstermine

(1) Die IHK Hochrhein-Bodensee bestimmt in der Regel zwei für die Durchführung der Prü-
fung maßgebende Zeiträume im Jahr. Diese Zeiträume sollen auf den Ablauf der Berufs-

ausbildung und des Schuljahres abgestimmt sein. Die IHK Hochrhein-Bodensee setzt die 
einzelnen Prüfungstage fest.

(2) Die IHK Hochrhein-Bodensee gibt die Zeiträume im Sinne des Absatz 1 Satz 1 ein-
schließlich der Anmeldefristen in geeigneter Weise öffentlich mindestens einen Monat
vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, kann die IHK 
Hochrhein-Bodensee die Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche überregionale
Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende überregional abgestimmte Prüfungs-
tage anzusetzen.

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen für die
Abschluss- und Umschulungsprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Absatz 1 BBiG),
1.  wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungsdauer nicht spä-

ter als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,
2.  wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie einen vom Aus-

bilder und Auszubildenden unterzeichneten Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2
Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszu-
bildenden noch deren gesetzliche Vertreterinnen/Vertreter zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraus-
setzungen des Absatz 1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen (§ 65 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen für die Umschulungsprüfung richten sich nach der
Umschulungsordnung oder der Umschulungsprüfungsregelung der IHK Hochrhein-
Bodensee (§§ 58, 59 BBiG).

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in zwei
zeitlich auseinanderfallenden Teilen

(1) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgeführt
wird, ist über die Zulassung jeweils gesondert zu entscheiden (§ 44 Absatz 1 BBiG).

(2) Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 44 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 43 Absatz 1 Nummer 2 und 3 BBiG),
1.  wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erforderliche Ausbildungsdauer 

zurückgelegt hat,
2.  wer einen vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Ausbildungsnachweis 

nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und
3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-

nisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszu-
bildenden noch deren gesetzliche Vertreterinnen/Vertreter zu vertreten haben.

(3) Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen, wer
1.  über die Voraussetzungen in § 43 Absatz 1 BBiG hinaus am ersten Teil der Abschluss-

prüfung teilgenommen hat,
2.  aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2b BBiG von der 

Ablegung des ersten Teils der Abschlussprüfung befreit ist oder
3.  aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der Abschlussprüfung nicht 

teilgenommen hat.
 Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 ist der erste Teil der Abschlussprüfung zusammen mit 
dem zweiten Teil abzulegen.

§ 10 Zulassung von Absolventen schulischer und
sonstiger Bildungsgänge

Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen,
1.  wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung

ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf entspricht. Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er
a)  nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsord-

nung gleichwertig ist,
b)  systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitlichen Gliederung 

durchgeführt wird und
c)  durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbil-

dung gewährleistet (§ 43 Absatz 2).
2.  wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach der Rechtsverordnung eines Lan-

des die Voraussetzungen nach Nummer 1 erfüllt.

§ 11 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen
(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und der Berufsschule vor Ab-

lauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn ihre Leistun-
gen dies rechtfertigen (§ 45 Absatz 1 BBiG).

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das Ein-
einhalbfache der Zeit, die als Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig
gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit
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gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom 
Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, 
dass die Bewerberin/der Bewerber die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, die 
die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der 
Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen (§ 45 Absatz 2 BBiG).

(3) Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldatinnen/Soldaten sind nach Absatz 2 
Satz 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministerium der Verteidigung 
oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass die Bewerberin/der Bewerber beruf-
liche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, welche die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen (§ 45 Absatz 3 BBiG).

§ 12 Zulassung zur Prüfung
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist durch die Auszubildenden schriftlich nach den 

von der IHK Hochrhein-Bodensee bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. Die
Auszubildenden haben die Ausbildenden über die Antragstellung zu unterrichten.

(2) In den Fällen von § 8 Absatz 3, §§ 10 und 11 Absatz 2 und 3 ist der Antrag auf Zulas-
sung zur Prüfung von den Prüflingen einzureichen.

(3) Örtlich zuständig für die Zulassung ist die Industrie- und Handelskammer, in deren Bezirk
1.  in den Fällen der §§ 8, 9 und 11 Absatz 1 die Ausbildungs- oder Umschulungsstätte liegt,
2.  in den Fällen der §§ 10, 11 Absatz 2 und 3 die auf die Prüfung vorbereitende Bil-

dungsstätte oder der gewöhnliche Aufenthalt der Prüflinge liegt,
3.  in den Fällen des § 1 Absatz 4 der gemeinsame Prüfungsausschuss errichtet worden ist.

(4) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:
a)  in den Fällen von § 8 Absatz 1 und 2, § 9 Absatz 3

–  Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen oder  
am ersten Teil der Abschlussprüfung,

–  einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten
Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG,

b) in den Fällen des § 9 Absatz 2
–  einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten

Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG,
c) im Fall des § 11 Absatz 1

–  zusätzlich zu den Unterlagen nach Buchstabe a oder Buchstabe b das letzte
Zeugnis oder eine aktuelle Leistungsbeurteilung der zuletzt besuchten berufs-
bildenden Schule,

d) in den Fällen des § 10
–  Bescheinigung über die Teilnahme an dem schulischen oder sonstigen Bildungs-

gang und in den Fällen des § 10 Nummer 1 zusätzlich
–  Bescheinigung über die Teilnahme an der fachpraktischen Ausbildung im Rah-

men des schulischen oder sonstigen Bildungsganges,
e) in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 1 und 2

–  Tätigkeitsnachweis und gegebenenfalls Nachweis der Dauer der Berufsausbildung 
in dem oder in einem anderen einschlägigen Ausbildungsberuf und gegebenenfalls 
glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit,

f)  in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3
–  glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit oder 

Bescheinigung über den Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
 Fähigkeiten.

Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und fristgerechte Anmeldung zur Prüfung.

§ 13 Entscheidung über die Zulassung
(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und Umschulungsprüfung entscheidet die IHK Hoch-

rhein-Bodensee. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entschei-
det der Prüfungsausschuss (§ 46 Absatz 1 und § 62 Absatz 3 BBiG).

(2) Sofern eine Umschulungsordnung (§ 58 BBiG) oder eine Umschulungsprüfungsregelung 
(§ 59 BBiG) der IHK Hochrhein-Bodensee Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind
ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu berück-
sichtigen (§ 61 BBiG).

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prüflingen rechtzeitig unter Angabe des
Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich 
mitzuteilen. Die Entscheidung über die Nichtzulassung ist dem Prüfling schriftlich mit
Begründung bekannt zu geben.

(4) Die Zulassung kann von der IHK Hochrhein-Bodensee im Einvernehmen mit dem Prü-
fungsausschuss bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn 
sie aufgrund von gefälschten Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen wurde.

Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung

§ 14 Prüfungsgegenstand
(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-

fähigkeit erworben hat. In ihr soll der Prüfling nachweisen, dass er die erforderlichen
beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für die Berufs-
ausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu 
legen (§ 38 BBiG).

(2) Der Gegenstand der Umschulungsprüfung ergibt sich aus der jeweiligen Umschulungs-
ordnung oder Umschulungsprüfungsregelung der IHK Hochrhein-Bodensee.

(3) Sofern sich die Umschulungsordnung oder die Umschulungsprüfungsregelung der IHK
Hochrhein-Bodensee auf die Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf rich-
tet, sind das Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsanfor-
derungen zugrunde zu legen (§ 60 BBiG).

(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Ausbildungsordnung, die Umschu-
lungsordnung oder die -prüfungsregelung der IHK Hochrhein-Bodensee etwas anderes
vorsieht.

§ 15 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder der Umschulungs-
ordnung oder -prüfungsregelung der IHK Hochrhein-Bodensee.

§ 16 Besondere Verhältnisse behinderter Menschen
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 
Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmet-
scher für hörbehinderte Menschen (§ 65 Absatz 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit dem 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 12) nachzuweisen.

§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der
Umschulungsprüfung

Bei der Umschulungsprüfung (§§ 58, 59 BBiG) ist der Prüfling auf Antrag von der Ablegung 
einzelner Prüfungsbestandteile durch die IHK Hochrhein-Bodensee zu befreien, wenn er eine 
andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungs-
einrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die 
Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb von zehn Jahren nach der Bekanntgabe des 
Bestehens der anderen Prüfung erfolgt (§ 62 Absatz 4 BBiG).

§ 18 Prüfungsaufgaben
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Ausbildungsordnung oder der 

Umschulungsordnung oder -prüfungsregelung der IHK Hochrhein-Bodensee die Prü-
fungsaufgaben.

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der IHK Hochrhein-
Bodensee erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu über-
nehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen 
wurden, die entsprechend § 2 Absatz 2 zusammengesetzt sind und die IHK Hochrhein-
Bodensee über die Übernahme entschieden hat.

(3) Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prüfungsleistungen zu erbringen, soll die
Dauer der Prüfung 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 19 Nichtöffentlichkeit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen/Vertreter der obersten Bundes- oder Lan-
desbehörden, der IHK Hochrhein-Bodensee sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschus-
ses der IHK Hochrhein-Bodensee können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die 
Prüferdelegation kann im Einvernehmen mit der IHK Hochrhein-Bodensee andere Personen 
als Gäste zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss unbe-

schadet der Regelungen in § 25 Absatz 2 und 3 durchgeführt.
(2) Die IHK Hochrhein-Bodensee regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die

Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig und
nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden.

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 21 Ausweispflicht und Belehrung
Die Prüflinge haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung über 
den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, 
die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme 
zu belehren.

§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung

nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zu einer Täuschung 
oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung
begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der
Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung
vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshand-
lung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffene
Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, ins-
besondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prüfungsausschuss den
Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.
Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme und abschließenden
Bewertung übertragen worden sind, kann die Prüferdelegation die Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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(4) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt werden kann, ist er von der Teilnahme auszuschließen. Die
Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnah-
me beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über die
Folgen für den Prüfling hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Gleiches gilt 
bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation 
nach den Absätzen 3 und 4 ist der Prüfling zu hören.

§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1) Der Prüfling kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung durch schriftliche

Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.
(2) Versäumt der Prüfling einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte selbststän-

dige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme
vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar 
und nicht auf eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewertet 
werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfling an der Prüfung nicht 
teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 0 Punkten bewertet.

(4) Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer Abschlussprüfung gelten die Absätze 
1 bis 3 für den jeweiligen Teil.

(5) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist 
die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Abschnitt 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 24 Bewertungsschlüssel
Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Punkte Note als Dezimalzahl Note in Worten Definition

100 1,0 sehr gut eine Leistung, die 
den Anforderungen 
in besonderen Maß 
entspricht

98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5 gut eine Leistung, die den 
Anforderungen voll 
entspricht90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5 befriedigend eine Leistung, die den 
Anforderungen im
Allgemeinen ent-
spricht

78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4

65 und 66 3,5 ausreichend eine Leistung, die 
zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den 
Anforderungen noch 
entspricht

Punkte Note als Dezimalzahl Note in Worten Definition

63 und 64 3,6 ausreichend eine Leistung, die 
zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den 
Anforderungen noch 
entspricht

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48 und 49 4,5 mangelhaft eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch 
erkennen lässt, dass 
gewisse Grundkennt-
nisse noch vorhanden 
sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5 ungenügend eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht und bei der 
selbst Grundkenntnis-
se fehlen

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermitt-
lung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über

1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst abgenommen hat,
2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie
3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung.
Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisniederschriften nach § 26.

(2) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben
können automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabenerstellungs- oder Auf-
gabenauswahlgremium festgelegt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt wer-
den. Die Ergebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen.

(3) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich die Abnahme
und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleistungen, deren Bewer-
tung unabhängig von der Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, 
dass zwei seiner oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbständig und unabhän-
gig bewerten. Weichen die auf der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um nicht mehr als 
10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so errechnet sich die endgültige
Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer größeren Abwei-
chung erfolgt die endgültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied 
des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation.

(4) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Auszubildende bei erfolgreichem Abschluss eines
zweijährigen Ausbildungsberufs vom ersten Teil der Abschlussprüfung eines darauf aufbau-
enden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs befreit sind, so ist das Ergebnis der 
Abschlussprüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs vom Prüfungsausschuss als das Er-
gebnis des ersten Teils der Abschlussprüfung des auf dem zweijährigen Ausbildungsberufs 
aufbauenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs zu übernehmen.

(5) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG können zur Be-
wertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche
Stellungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen
der Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die Be-
wertung erheblichen Tatsachen festzuhalten. Die Beauftragung erfolgt nach den Verwal-
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tungsgrundsätzen der IHK Hochrhein-Bodensee. Personen, die nach § 3 von der Mitwir-
kung im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gutachter tätig werden.

§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den
von der IHK Hochrhein-Bodensee genehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist von den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation zu unterzeichnen und
der IHK Hochrhein-Bodensee ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) vorzulegen.

(2) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung
mitgeteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber 
erhält der Prüfling eine vom Vorsitz zu unterzeichnende Bescheinigung. Kann die Fest-
stellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen
werden, so hat der Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern (unverzüg-
lich) zu treffen und dem Prüfling mitzuteilen.

(3) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgeführt
wird, ist das Ergebnis der Prüfungsleistungen im ersten Teil der Abschlussprüfung dem 
Prüfling schriftlich mitzuteilen (§ 37 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Der erste Teil der Abschluss-
prüfung ist nicht eigenständig wiederholbar (§ 37 Absatz 1 Satz 3 BBiG).

(4) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwischen- und Abschlussprü-
fung des Auszubildenden übermittelt (§§ 37 Absatz 2 Satz 2 und 48 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

§ 27 Prüfungszeugnis
(1) Über die Prüfung erhält der Prüfling von der IHK Hochrhein-Bodensee ein Zeugnis 

(§ 37 Absatz 2 BBiG). Der von der IHK Hochrhein-Bodensee vorgeschriebene Vordruck
ist zu verwenden.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält
–  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG“ oder „Prüfungszeugnis 

nach § 62 Absatz 3 in Verbindung mit § 37 Absatz 2 BBiG“,
– die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum),
–  die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung oder prüfungsrelevantem

Schwerpunkt; weitere in der Ausbildungsordnung ausgewiesene prüfungsrelevante
Differenzierungen können aufgeführt werden,

–  die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche und das Gesamtergebnis (Note), soweit 
ein solches in der Ausbildungsordnung vorgesehen ist,

– das Datum des Bestehens der Prüfung,
–  die Namenswiedergabe (Faksimile) oder Unterschrift der beauftragten Person der IHK 

Hochrhein-Bodensee mit Siegel.
 Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche Bemerkungen zur Information (Bemer-
kungen) enthalten, insbesondere über die Einordnung des erworbenen Abschlusses in 
den Deutschen Qualifikationsrahmen oder auf Antrag der geprüften Person über wäh-
rend oder anlässlich der Ausbildung erworbene besondere oder zusätzliche Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Im Fall des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2a BBiG enthält das Prüfungszeugnis
–  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG“,
– die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum),
–  die einleitende Bemerkung, dass der Prüfling aufgrund der in Teil 1 der Abschlussprü-

fung eines zu benennenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs erbrach-
ten Prüfungsleistungen den Abschluss des zu benennenden zweijährigen Ausbildungs-
berufs erworben hat,

– die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche von Teil 1,
–  ggf. das Ergebnis von zu benennenden Prüfungsbereichen aus Teil 2 der Abschluss-

prüfung, wenn die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Abschlussprüfung des 
zweijährigen Ausbildungsberufs die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Teil
1-Prüfung des drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs nicht hinreichend ab-
decken und die fehlenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten durch geeignete
Prüfungsbereiche von Teil 2 der Abschlussprüfung abgedeckt werden können, und

–  die Feststellung, dass in Teil 1 der Abschlussprüfung und den Prüfungsbereichen mit
den fehlenden Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten von Teil 2 der Abschlussprü-
fung ausreichende Leistungen entsprechend der Bestehensregelungen im zweijähri-
gen Beruf erbracht wurden,

– das Datum von Teil 2 der Abschlussprüfung und
–  die Namenswiedergabe (Faksimile) oder Unterschrift der beauftragten Person der IHK 

Hochrhein-Bodensee mit Siegel.
(4) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischsprachige und eine franzö-

sischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag des Auszubildenden ist das Ergebnis 
berufsschulischer Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis auszuweisen. Der Auszubil-
dende hat den Nachweis der berufsschulischen Leistungsfeststellungen dem Antrag
beizufügen (§ 37 Absatz 3 BBiG).

§ 28 Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfling und seine gesetzlichen Vertreter

von der IHK Hochrhein-Bodensee einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, wel-
che Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden
müssen (§ 29 Absatz 2 bis 3). Die von der IHK Hochrhein-Bodensee vorgeschriebenen
Formulare sind zu verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 29 ist hinzu-
weisen.

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

§ 29 Wiederholungsprüfung
(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zweimal wiederholt werden (§ 37 Absatz 

1 Satz 2 BBiG). Es gelten die in der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse.
(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in einer selbstständigen Prüfungsleistung 

(§ 23 Absatz 2 Satz 2) mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist dieser auf
Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern der Prüfling sich innerhalb von zwei
Jahren – gerechnet vom Tag der Feststellung des Ergebnisses der nicht bestandenen
Prüfung an – zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in einer selbstständi-
gen Prüfungsleistung (§ 23 Absatz 2 Satz 2) ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung 
zu übernehmen.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden.

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse der IHK Hochrhein-Bodensee sind 
bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß 
§ 70 der Verwaltungsgerichtsordnung zu versehen.

§ 31 Prüfungsunterlagen
Auf Antrag ist dem Prüfling binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung eines 
Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungs-
arbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften gemäß § 26 Absatz 1 15 Jahre aufzubewahren. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach § 27 Absatz 
1 bzw. § 28 Absatz 1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines 
Rechtsmittels gehemmt.

§ 32 Prüfung von Zusatzqualifikationen
Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend für die Abnahme von Prüfungen 
gemäß § 49 BBiG (Zusatzqualifikationsprüfungen). Das Ergebnis der Prüfung nach § 37 BBiG 
bleibt unberührt.

§ 33 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungs-
ordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen außer Kraft. 

Konstanz, den 16. Mai 2022 

IHK Hochrhein-Bodensee 

gez. gez.
Der Präsident  Der Hauptgeschäftsführer
Thomas Conrady Prof. Dr. Claudius Marx 

Die Prüfungsordnung der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee für die Durch-
führung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen wurde am 18. Mai 2022 gem. §§ 47 
Absatz 1 und 62 Absatz 3 BBiG vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Württemberg genehmigt. 

Stuttgart, den 18. Mai 2022 

Az: WM42-42-702/1 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg 

gez. 
Klaus Fingerhut 
Ministerialrat 

Die vorstehende Prüfungsordnung der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee 
für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen wird hiermit ausgefertigt 
und im Mitteilungsblatt „Wirtschaft im Südwesten“ veröffentlicht. 

Konstanz, den 19. Mai 2022 

IHK Hochrhein-Bodensee 

gez. gez.
Der Präsident Der Hauptgeschäftsführer
Thomas Conrady Prof. Dr. Claudius Marx 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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